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Anlage 1 zur Sitzungsvorlage für Gemeinsamer Ausschuss am 13.06.23  
Stadtbauamt Engen               Engen, 24.05.23 
 
Behandlung der Anregungen zur 11.Änderung des "Flächennutzungsplanes 2000-Änderung": Deckblatt Sondergebiet Großflächige 
PV-Anlage Solarpark Gerhardsreute, Mühlhausen-Ehingen 
zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung von 14.04.23 bis 22.05.23 
 

Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

1 Landratsamt Kon-

stanz, Benediktiner-

platz 1, 78467 Kon-

stanz (LRA Konstanz) 

Amt für Bauplanungs- 

und Bauordnungs-

recht 

Zu der o.g. FNP-Änderung nimmt das Landrats-

amt Konstanz wie folgt Stellung: 

Zweck und Inhalt der vorgesehenen Bauleitpla-

nung: 

Die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen plant die 

Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage 

„Großflächige PV-Anlage Solarpark Gerhards-

reute“ auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 3673 bis 

3680 der Gemarkung Ehingen entsprechend 

der Darstellung und Beschreibung des Pla-

nungsbüros Neue Planer Ingenieure GbR vom 

10.03.2023. Diese Flächen werden im aktuell 

gültigen Flächennutzungsplan „2000-Änderung“ 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft En-

gen, Aach, Mühlhausen-Ehingen als „Flächen 

für die Landwirtschaft“ dargestellt. Da im Paral-

lelverfahren ein Bebauungsplan aufgestellt 

wird, soll in diesem Zuge der Flächennutzungs-

plan angepasst werden. Die o.g. Flächen sollen 

dann als Sonderbaufläche mit der Zweckbe-

stimmung „Sondergebiet Photovoltaik“ darge-

stellt werden. 

 

      

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

2 LRA Konstanz 

Amt für Brandschutz 

Von der Änderung des Flächennutzungsplans 

sind keine Belange des abwehrenden Brand-

schutzes betroffen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

3 LRA Konstanz 

Amt für Flurneuord-

nung und Landent-

wicklung 

Geplante bzw. laufende Verfahren nach dem 

FlurbG sind nicht betroffen.  

Es bestehen daher keine Bedenken gegen die 

Änderung des Flächennutzungsplans. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

4 LRA Konstanz 

Amt für Forstverwal-

tung 

Von dem Vorhaben sind keine Belange des 

Waldes berührt. Es bestehen daher weder Be-

denken noch Anregungen bezüglich der ge-

planten Änderung des Flächennutzungsplans. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

5 LRA Konstanz 

Amt für Abfallrecht 

und Gewerbeaufsicht 

Bezüglich der o.g. Änderung des Flächennut-

zungsplans bestehen keine Bedenken oder An-

regungen. Bezüglich der Blendwirkung auf den 

Straßenverkehr der A81 und der Kreisstraße 

K6178 wird auf die Stellungnahmen der Stra-

ßenbau- und Straßenverkehrsbehörden verwie-

sen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

6 LRA Konstanz 

Amt für Kreisarchäo-

logie 

Gegen die Änderung bestehen keine Beden-

ken, sofern die mit der Maßnahme verbunde-

nen Erdeingriffe minimiert werden. Im Pla-

nungsgebiet sind auf Luftbildern lineare Verfär-

bungen von modernen Leitungstrassen sowie 

evtl. auch von Altwegen sichtbar. Eindeutige ar-

chäologische Fundstelle sind aus dem Plange-

biet bislang nicht bekannt, können allerdings 

nicht generell ausgeschlossen werden. Der Be-

ginn aller Erschließungs- und weiterer Erdarbei-

ten ist frühzeitig vor Baubeginn mit dem 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Eingriff in den Boden ist gering und wird auf 

das Minimalste beschränkt. 

Der Kreisarchäologe wird vor jeglichem Eingriff 

in den Boden rechtzeitig unterrichtet und infor-

miert. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt aber 

nicht zu einer Änderung der 

Planung. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

Kreisarchäologen (Am Schlossgarten 2, 78224 

Singen, 07731/61229 oder 0171/3661323) ter-

minlich abzustimmen. Werden bei Erdarbeiten 

archäologische Fundstellen entdeckt, ist für 

eine gegebenenfalls notwendige archäologi-

sche Rettungsgrabung eine öffentlich-rechtliche 

Investorenvereinbarung mit dem Land Baden-

Württemberg, vertreten durch das Landesamt 

für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 

Stuttgart (Arbeitsstelle Hemmenhofen, Fischer-

steig 9, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735/93777-

0), abzuschließen, in welcher die Rahmenbe-

dingungen der Rettungsgrabung geregelt wer-

den. Dies ist bei der terminlichen Planung des 

Bauvorhabens zu berücksichtigen. Die Kosten 

einer gegebenenfalls notwendigen archäologi-

schen Rettungsgrabung sind vom Vorhabenträ-

ger zu übernehmen. Gemäß § 20 Denkmal-

schutzgesetz sind während des gesamten Bau-

verlaufs etwaige Funde (Scherben, Knochen, 

Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffäl-

lige Bodenverfärbungen) umgehend dem 

Kreisarchäologen oder dem Landesamt für 

Denkmalpflege zu melden und bis zur sachge-

rechten Dokumentation und Ausgrabung im Bo-

den zu belassen. Mit Unterbrechung der Bauar-

beiten ist gegebenenfalls zu rechnen und Zeit 

zur Fundbergung einzuräumen. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

7 LRA Konstanz 

Amt für Landwirt-

schaft 

Die Flächen sind in der Wirtschaftsfunktionen-

karte der Digitalen Flurbilanz Baden-Württem-

berg als Vorrangflur Stufe I dargestellt. Es 

handelt sich dabei um überwiegend landbau-

würdige Flächen mit guten bis sehr guten Bö-

den, die unbedingt der landwirtschaftlichen Nut-

zung vorbehalten sind. Diese Flächen dienen 

der Nahrungsmittel- und Futtermittelproduktion 

und ökologischen Zwecken. Eine anderweitige 

Inanspruchnahme vermindert die Möglichkeit 

der Urproduktion für Lebensmittel zur Ernäh-

rungssicherung aus der Region. Der Selbstver-

sorgungsgrad im Landkreis liegt aktuell schon 

unter ca. 60 %. 

Eine Wiederkultivierung und Nutzung der Flä-

chen zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion 

nach der Inanspruchnahme als Fläche zur 

Energiegewinnung mittels Freiflächen-Photovol-

taik müsste in der Regel rechtlich fixiert werden, 

sonst ist eine andere Nutzung z.B. als Ver-

kehrs- oder Gewerbefläche die wahrscheinliche 

Folge. Eine Rückholung der Flächen zu land-

wirtschaftlichen Zwecken ist aufwändig und es 

bedarf vieler Jahre bis sich der Boden von dem 

Rückbau erholt und seine Funktionen als Nähr-

stofflieferant, Wasserspeicher, Lebensraum 

wieder voll erfüllen kann.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Durch die Lage entlang der Autobahn hat die 

Fläche bereits eine Vorbelastung und aufgrund 

der Gesetzeslage ist diese Fläche im Radius 

von 200 m zur Autobahn privilegiert. 

Nach Aufgabe der Großflächigen PV-Anlage 

kann die Fläche wieder der landwirtschaftlichen 

Nutzung unterzogen werden. Hierzu erfolgt eine 

Regelung über den Durchführungsvertrag 

(Rückbauverpflichtung), welcher Bestandteil 

des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

wird. Die Flächen werden nach dem Anlagen-

rückbau wieder in den Ausgangszustand vor 

dem Eingriff überführt und sind ohne Bewirt-

schaftungsauflagen weiter landwirtschaftlich 

nutzbar. 

Durch die geplante Anlage werden die hoch-

wertigen Ackerböden geschont und für zukünf-

tige Generationen gesichert.  

Die Funktionen des Bodens als Nährstoffliefe-

rant, Wasserspeicher und Lebensraum bleiben 

unter den Solarmodulen in vollem Umfang er-

halten. Es findet nur in äußerst geringem Um-

fang eine Versiegelung statt im Bereich der Tra-

fos. Die Wertigkeit des Bodens als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen erhöht sich gegenüber 

der derzeitigen Ackernutzung (Verzicht auf 

Spritzmittel, extensive Grünlandnutzung). Ein 

Großteil des Plangebiets diente in den letzten 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt aber 

nicht zu einer Änderung der 

Planung. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

Jahren dem intensiven Anbau von Mais zur Fut-

termittel- oder Biogaserzeugung, nicht der Nah-

rungsmittelproduktion.  

Im Vergleich zur Energieerzeugung aus Bio-

masse liegen die Flächenerträge bei Freiflä-

chen-Photovoltaik um ein Vielfaches höher (Bi-

oenergie: 10 bis 60 MWh/ha, Freiflächen-PV: 

1.000 MWh/ha; Quelle: https://www.thue-

nen.de/de/themenfelder/langfristige-politikkon-

zepte/pv-auf-agrarflaechen) 

Würde der Anbau von Energiepflanzen durch 

Photovoltaik ersetzt, könnte über 90% der bis-

her dafür benötigten Flächen wieder der Nah-

rungsmittelproduktion zugeführt werden. 

8 LRA Konstanz 

Amt für Naturschutz 

Zu den Auswirkungen der Planung bezieht die 

Untere Naturschutzbehörde folgendermaßen 

Stellung:  

1. Regionaler Grünzug: 

Der Änderungsbereich liegt vollumfänglich 

innerhalb eines Regionalen Grünzugs. So-

fern noch nicht erfolgt, sollte die Raumord-

nungsbehörde diesbezüglich beteiligt wer-

den (ungeachtet dessen, dass „Regionale 

Grünzüge unverzüglich aus Gründen des 

überragenden öffentlichen Interesses und 

der öffentlichen Sicherheit sowie der beson-

deren Bedeutung der erneuerbaren Ener-

gien i.S.d. § 2 EEG für Windkraft- und Frei-

 

 

 

1. Wird zur Kenntnis genommen. 

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee 

wurde am Verfahren beteiligt. Die Stellung-

nahme ist unter Ziffer 12 der Abwägung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

flächen-Photovoltaikanlagen geöffnet wer-

den sollen - § 11 Abs. 3 Nr. 7 Landespla-

nungsgesetz (LplG)). 

2.   Suchraumkulissen des Biotopverbunds tro-

ckener Standorte: 

Am geplanten Standort sind Suchraumku-

lissen und Kernraum des Biotopverbunds 

trockener Standorte betroffen. Es handelt 

sich hierbei um die Flurstücke Nr. 3677, 

3678, 3679 und 3680.  

Die Biotopverbundflächen können unter fol-

gendem Link eingesehen werden:  

https://udo.lubw.baden-wuerttem-

berg.de/public/q/2sHrJS6odBxU8VGOEWy

37E  

Örtliche Planungsträger sind gem. § 22 

Abs. 2 NatSchG BW verpflichtet, bei ihren 

Planungen und Maßnahmen die Belange 

des Biotopverbunds zu berücksichtigen.  

Nach § 22 Abs. 4 NatSchG BW ist der Bio-

topverbund im Rahmen der Regionalpläne 

und der Flächennutzungspläne soweit er-

forderlich und geeignet jeweils planungs-

rechtlich zu sichern. 

Sollte in die Kulissen eingegriffen werden, 

sind Maßnahmen zur Stärkung und Sicher-

stellung der Verbundfunktion auf Ebene der 

Flächennutzungsplanung zu ergreifen und 

im Bebauungsplan zu konkretisieren. 

 

 

 

2. Wird zur Kenntnis genommen. 

Eine rd. 1.850 m² große Fläche im äußers-

ten Südosten liegt in einem „Kernraum des 

Biotopverbunds trockener Standorte“. Diese 

Ausweisung resultiert daraus, dass eine 

Kernfläche angrenzt (geschütztes Biotop 

Feldgehölz und Magerrasen) und sie im 

Verschneidungsbereich zu einer weiteren 

Kernfläche, einem geschützten Waldbiotop 

auf der gegenüberliegenden Seite der Auto-

bahn liegt. Aufgrund der starken Trennwir-

kung der Autobahn kann davon ausgegan-

gen werden, dass keine Austauschbezie-

hung zur gegenüberliegenden Kernfläche 

mehr besteht. 

Der im Geltungsbereich liegende Kernraum 

wird derzeit intensiv als Acker genutzt und 

hat somit für den Biotopverbund nur eine 

untergeordnete Bedeutung. Durch die ge-

plante extensive Grünlandunternutzung im 

Solarpark können sich magere Wiesen ent-

wickeln, die ihre Funktion im Biotopverbund 

trockener Standorte wahrnehmen. 

Nur rund die Hälfte des Kernraums soll ge-

mäß aktueller Modulplanung (März 2023) 

mit Solarmodulen überstellt werden. Der 

„Flurstücksspitz“ im äußersten Südosten 

 

 

 

2. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen, führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

Nach hiesiger Einschätzung müssten Maß-

nahmen vorgelegt und erarbeitet werden, 

welche den Biotopverbund in räumlicher 

Nähe stärken oder sinnvoll ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

3.   Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 

BNatSchG i.V.m. § 33 Abs. 1 Nr. 6 

NatSchG BW: 

Im Umfeld des Änderungsbereichs sind die 

im Betreff genannten Offenlandbiotope ver-

treten. Diese werden erhalten. Entspre-

chende Schutzmaßnahmen und Festset-

zungen sind auf der Ebene der Bebauungs-

planung zu konkretisieren. 

4.   Unterlagen, die im parallel geführten Be-

bauungsplanverfahrens zu erarbeiten und 

der Unteren Naturschutzbehörde vorzule-

gen sind: 

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans wird um Vorlage folgender Un-

terlagen gebeten:  

a) Unterlagen zur faunistischen Kartierung  

b) Umweltbericht mit qualifizierter Eingriffs-

Ausgleichsbilanzierung (hierbei sind auch 

bleibt frei und somit voll besonnt. Im Um-

weltbericht zum Bebauungsplan werden 

Maßnahmen entwickelt, die den Biotopver-

bund trockener Standorte stärken und er-

gänzen: Ansaat autochthonen Saatguts, 

Einbringen von Sonderstrukturen, wie 

Stein- oder Totholzhäufen, Sandlinsen, of-

fene Bodenstellen etc. 

Die Belange des Biotopverbunds sind somit 

ausreichend berücksichtigt. 

3. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wird zur Kenntnis genommen. 

Die erforderlichen Unterlagen werden mit 

dem im Parallelverfahren befindlichen Vor-

habenbezogenen Bebauungsplan der Unte-

ren Naturschutzbehörde vorgelegt. Der 

Funkmast mit Ausgleichsmaßnahme im 

Norden des Flst. 3673 wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

die Eingriffe durch die Trassenführung zu 

berücksichtigen). Hinweis:  

Im Norden des Änderungsbereichs, d.h. auf 

dem Grundstück Flurstück Nr. 3673 der Ge-

markung Ehingen, ist ein Funkmast mit Flä-

chen vorhanden, auf denen bereits eine 

Ausgleichsverpflichtung umgesetzt wurde. 

Dieser Umstand ist im weiteren Verlauf ent-

sprechend zu berücksichtigen. Ein Aus-

gleich vom Ausgleich könnte ggfs. notwen-

dig werden.  

5.   Rückbau der PV-Anlage: 

Es wird dringend empfohlen, in den Bebau-

ungsplan eine dahingehende Regelung auf-

zunehmen, dass nach Ende der Betriebs-

dauer der Photovoltaikanlage neben der 

Rückbauverpflichtung auch eine Aufhebung 

des Bebauungsplans sowie eine Heraus-

nahme der Sonderbaufläche aus dem Flä-

chennutzungsplan und eine Rückführung in 

eine landwirtschaftliche Fläche erfolgt. Wir 

regen an, zu prüfen, ob der Rückbau am 

Ende der Betriebsdauer (oder falls notwen-

dig schon vorher) über eine Sicherheitsleis-

tung (z.B. Bürgschaft) gesichert werden 

kann.  

Fazit: Es bestehen keine Bedenken der Un-

teren Naturschutzbehörde gegen die Pla-

nung der 11. Änderung des „Flächennut-

zungsplanes 2000 Änderung“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wird zur Kenntnis genommen. 

Eine entsprechende Rückbauverpflichtung 

wird im Durchführungsvertrag, welcher Be-

standteil des im Parallelverfahren befindli-

chen Vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes ist, aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

9 LRA Konstanz 

Amt für Straßenbau 

Wegen des Baus einer Photovoltaikanlage soll 

der Flächennutzungsplan geändert werden. Die 

geplante Anlage wird im Norden von der Kreis-

straße K 6178 begrenzt. Es kann somit zu Aus-

wirkungen auf die K 6178 kommen. Im Bereich 

der K 6178 besteht eine Anbauverbotszone von 

15 m und im Bereich der Bundesautobahn 

(BAB) A81 besteht eine Anbauverbotszone von 

40 m.  

Das Fernstraßen-Bundesamt hat in einer Mittei-

lung eine Abweichung für das Unterschreiten 

der Anbauverbotszone in Aussicht gestellt.  

Im Rahmen der weiteren Anhörung der Träger 

öffentlicher Belange ist die Reduzierung der An-

bauverbotszone im Bebauungsplanverfahren zu 

klären. Wir weisen an dieser Stelle auch darauf 

hin, dass nicht nur die Anbauverbotszone, son-

dern auch die Richtlinien für passiven Schutz 

an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme 

(RPS 2009) zu beachten sind. Weiterhin sind 

Blendwirkungen auf den Verkehr der Kreis-

straße auszuschließen.  

Für die Beurteilung der Belange der Autobahn 

ist die Autobahn GmbH des Bundes, vertreten 

durch die Niederlassung Südwest, sachlich zu-

ständig. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Kreisstraße K 6178 galt bisher eine An-

bauverbotszone von 15 m gemäß § 22 StrG. Im 

Zuge des KlimaG BW wurde § 22 (1) StrG BW 

geändert (07. Februar 2023). Demnach sind 

Photovoltaik- und solarthermische Freiflächen-

anlagen und die dazugehörigen Nebenanlagen 

nunmehr vom Anbauverbot an Kreisstraßen 

ausgenommen (vgl. auch Stellungnahme Nr. 14 

RP Freiburg, Stabstelle Energiewende, Wind-

energie und Klimaschutz, Pkt. 8c) 

 

Die Richtlinien für passiven Schutz an Straßen 

durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS 2009) 

werden beachtet. 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird 

ein Blendgutachten erstellt. 

 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt aber 

nicht zu einer Änderung der 

Planung. 

10 LRA Konstanz 

Amt für Wasserwirt-

schaft und Boden-

schutz 

Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde beste-

hen gegen die Planung keine Einwände.  

1. Altlasten  

 

 

1. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

1. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

Im Plangebiet sind keine Altlasten / Ver-

dachtsflächen bekannt.  

2. Bodenschutz  

Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist zu 

minimieren bzw. zu vermeiden. Entspre-

chende Maßnahmen sind im Bebauungs-

plan festzuschreiben. Die jeweiligen Versie-

gelungen sind noch detailliert zu bewerten 

sowie zu bilanzieren und entsprechend im 

Bebauungsplan nachzureichen.  

3. Oberirdische Gewässer  

Am nördlichen Rand verläuft der Wasser-

burger Talbach, ein Gewässer von wasser-

wirtschaftlicher Bedeutung. Entsprechend 

ist der Gewässerrandstreifen von 10 m ein-

zuhalten. 

 

 

2. Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Eingriffs-Ausgleichbilanzierung sowie 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men für das Schutzgut Boden werden im 

Umweltbericht zum Bebauungsplan erarbei-

tet. 

 

 

3. Wird zur Kenntnis genommen. 

Gemäß amtlichem Gewässernetz fließt der 

Wasserburger Talbach nördlich der Kreis-

straße in mehr als 15 m Entfernung zum 

Plangebiet. Das Vorhaben liegt somit au-

ßerhalb des 10 m Gewässerrandstreifen. 

 

 

 

2. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 
 

 

 

 

3. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 

 

11 LRA Konstanz 

Amt für Vermessung 

Es bestehen keine Bedenken gegen die Pla-

nung. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

12 Regionalverband 

Hochrhein-Bodensee, 

Im Wallgraben 50, 

79761 Waldshut-Tien-

gen 

Für die Beteiligung am Verfahren bedanken wir 

uns. 

Das Ziel der VVG Engen bzw. der Gemeinde 

Mühlhausen-Ehingen einen Beitrag zum Aus-

bau der Erneuerbaren Energien zu leisten, wird 

seitens des Regionalverbands begrüßt und un-

terstützt. Der Ausbau entspricht den Zielsetzun-

gen und Grundsätzen des Landesentwicklungs-

planes (Plansätze 4.2.2 und 4.2.5) sowie des 

Regionalplanes der Region Hochrhein- 

Bodensee (Plansatz 4.2.1). 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

Das Gebiet der Gemeinde Mühlhausen-Ehin-

gen ist weitestgehend - mit Ausnahme der 

Siedlungsflächen - vom Regionalen Grünzug 

bzw. von Grünzäsuren umgeben. In regionalen 

Grünzügen findet gemäß Plansatz 3.1.1 des 

Regionalplan 2000 eine Besiedlung nicht statt. 

Entsprechend der hierfür normierten Ausnahme 

sind bauliche Anlagen der technischen Infra-

struktur zulässig, wenn sie die Funktionen der 

Grünzüge sowie den Charakter der Landschaft 

hinsichtlich ihrer Gestaltung und beim Betrieb 

nicht wesentlich beeinträchtigen oder keine ge-

eigneten Alternativen außerhalb der Grünzüge 

zur Verfügung stehen. Die großräumige Festle-

gung der regionalen Grünzüge im Gemeindege-

biet hat zur Folge, dass für eine PV-Planung 

der Gemeinde, die sich an den derzeitigen Flä-

chensicherungs- und Ausbauzielen von Bund 

und Land orientiert, auch Flächen in Grünzügen 

herangezogen werden müssen. 

Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Auto-

bahn gehen wir davon aus, dass die vorlie-

gende Planung nicht die Funktionen der Grün-

züge wesentlich beeinträchtigt, sodass in die-

sem konkreten Fall auf eine weitergehende 

Standortalternativenbetrachtung verzichtet wer-

den kann. 

Es bestehen somit keine Bedenken. 
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Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

13 Regierungspräsidium 

Freiburg, Referat 21, 

Baurecht, Raumord-

nung und Denkmal-

schutz, Kaiser-Jo-

seph-Str. 167, 79098 

Freiburg 

Für die Beteiligung am o.g. Verfahren bedan-

ken wir uns und bitten gleichzeitig die verspä-

tete Abgabe der Stellungnahme zu entschuldi-

gen. 

Zur o.g. Planung nimmt das Regierungspräsi-

dium Freiburg wie folgt Stellung: 

1. Raumordnung / Referat 21 

Die höhere Raumordnungsbehörde begrüßt 

den Ausbau der Erneuerbaren Energien, zu 

dem die vorliegende Planung einen Beitrag 

leistet. Dies entspricht den Zielsetzungen 

des Landesentwicklungsplans (LEP Plans-

ätze 4.2.2 und 4.2.5) sowie des Regional-

plans Hochrhein-Bodensee (Plansatz 

4.2.1). 

2. Das Plangebiet befindet sich parallel zur 

Autobahn A 81 und angrenzend an eine 

Kreisstraße. Damit weist der Standort deut-

liche Vorbelastungen auf, dies wird be-

grüßt. Der Standort befindet sich im Regio-

nalen Grünzug (PS 3.1.1 Regionalplan 

Hochrhein-Bodensee). Der Plansatz enthält 

jedoch eine Ausnahme für Anlagen der 

technischen Infrastruktur, worunter auch 

Freiflächenphotovoltaikanlangen fallen. Wie 

auch der Regionalverband Hochrhein-Bo-

densee in seiner Stellungnahme vom 

23.05.2023 darlegt, ist die Gemeinde Mühl-

hausen-Ehingen weitestgehend vom Regio-

 

 

 

 

 

 

1. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wird zur Kenntnis genommen und auf Ziffer 

12 „Anregung und Stellungnahme“ der Ab-

wägung verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

nalen Grünzug bzw. Regionalen Grünzäsu-

ren umgeben, so dass auch Flächen in 

Grünzügen herangezogen werden müssen. 

Wir bitten den Sachverhalt in der Begrün-

dung entsprechend den Ausführungen des 

Regionalverbandes zu ergänzen. 

3. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO sollte im 

Flächennutzungsplan eine Sonderbauflä-

che mit der Zweckbestimmung Photovoltaik 

dargestellt werden. Im nachgelagerten Be-

bauungsplan würde dann entsprechend ein 

Sondergebiet Photovoltaik festgesetzt wer-

den. Wir bitten dies entsprechend in den 

Unterlagen (Plandarstellung sowie Begrün-

dung) anzupassen. 

4. In der Begründung wird dargelegt, dass das 

Plangebiet an ein Wasserschutzgebiet mit 

den Zonen II und III angrenzt. Nach den 

uns vorliegenden Daten grenzen jedoch nur 

die Zonen III und IIIA an das Plangebiet an. 

Hier bitten wir um Überprüfung und ggf. 

Korrektur. 

 

5. Vorbehaltlich der Ergebnisse der noch aus-

stehenden artenschutzrechtlichen Untersu-

chungen, bestehen aus raumordnerischer 

Sicht keine Bedenken gegenüber der Pla-

nung. 

 

 

 

 

 

 

3. Wird zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung und Plandarstellung entspre-

chend mit Sonderbaufläche mit Zweckbe-

stimmung Photovoltaik angepasst. 

 

 

 

 

 

4. Wird in der Begründung unter Ziffer 3.3 

„Grundwasserschutz“ wie folgt korrigiert: 

Gemäß Rechtsverordnung des Landrats-

amtes Konstanz grenzt das Plangebiet an 

ein Wasserschutzgebiet Zone III und IIIA 

an. 

 

 

5. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wird zur Kenntnis genom-

men und in der Begrün-

dung und Plandarstellung 

entsprechend mit Sonder-

baufläche mit Zweckbestim-

mung Photovoltaik ange-

passt. 

 

 

4. Wird in der Begründung un-

ter Ziffer 3.3 „Grundwasser-

schutz“ wie folgt korrigiert: 

Gemäß Rechtsverordnung 

des Landratsamtes Kon-

stanz grenzt das Plangebiet 

an ein Wasserschutzgebiet 

Zone III und IIIA an. 

5. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

6. Die Stellungnahmen unserer Stabstelle 

Energiewende, Windenergie und Klima-

schutz (StEWK) sowie unserer Abteilung 9 

(LGRB) erhalten Sie im Anhang, wir bitten 

um Berücksichtigung. 

 

7. Das Plangebiet grenzt an keine Bundes- o-

der Landesstraße, daher ist das Regie-

rungspräsidium Freiburg (Ref. 47.2 - Baure-

ferat Ost) nicht davon betroffen. Das Plan-

gebiet grenzt jedoch an die A 81, die in die 

Zuständigkeit der Autobahn GmbH fällt. 

Diese ist in der Verteilerliste nicht aufge-

führt. Wir regen an, die Autobahn GmbH 

ebenfalls am Verfahren zu beteiligen. 

6. Wird zur Kenntnis genommen. Die Anre-

gung der Stabstelle Energiewende, Wind-

energie und Klimaschutz ist unter Ziffer 14 

sowie die Anregung der Abteilung 9 Geolo-

gie, Rohstoffe und Bergbau unter der Ziffer 

15 eingearbeitet. 

7. Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Autobahn GmbH Niederlassung Süd-

west, Augsburger Str. 748, 70329 Stuttgart 

wurde nachträglich am Verfahren beteiligt. 

6. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 

 

 

7. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

14 Regierungspräsidium 

Freiburg, Stabstelle 

Energiewende, Wind-

energie und Klima-

schutz, Schwendistr. 

12, 79102 Freiburg 

Wir bedanken uns für die Beteiligung. Zu den 

Belangen des Klimaschutzes im Zusammen-

hang mit den o.g. Planungen wird wie folgt Stel-

lung genommen: 

1. Unter Berücksichtigung der internationalen, 

europäischen und nationalen Klimaschutz-

ziele und -maßnahmen sollen die Treib-

hausgasemissionen in Baden-Württemberg 

gemäß § 10 Klimaschutz- und Klimawan-

delanpassungsgesetz Baden-Württemberg 

(KlimaG BW) bis zum Jahr 2030 um min-

destens 65 Prozent gegenüber dem Stand 

von 1990 reduziert werden. Bis zum Jahr 

2040 wird die Netto-Treibhausgasneutralität 

angestrebt. 

 

 

 

 

1. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

2. Für eine nachhaltige Energieerzeugung und 

die Erreichung der baden-württembergi-

schen Klimaschutzziele ist ein rasanter 

Ausbau der erneuerbaren Energien drin-

gend und zeitnah erforderlich. Bezogen auf 

die Potenziale in Baden-Württemberg 

kommt dabei dem Ausbau der Stromerzeu-

gung durch Photovoltaikanlagen neben 

dem Ausbau der Windkraft eine Schlüssel-

rolle zu. Nach neusten Abschätzungen des 

Forschungsvorhabens „Sektorziele 2030 

und klimaneutrales Baden-Württemberg 

2040“ des Zentrums für Sonnenenergie- 

und Wasserstoff-Forschung Baden-Würt-

temberg muss der PV-Bestand zur Zieler-

reichung mehr als verdreifacht werden. Der 

Großteil soll dabei durch Photovoltaikanla-

gen an Gebäuden erzeugt werden. Freiflä-

chenanlagen spielen jedoch eine wichtige 

ergänzende Rolle. Das EEG sieht als 

Standorte für Solarparks im Wesentlichen 

Konversionsflächen und Seitenrandstreifen 

entlang von Autobahnen und Schienenwe-

gen vor. Mit der Freiflächenöffnungsverord-

nung (FFÖ-VO) hat Baden-Württemberg 

von der Länderöffnungsklausel auf Grund-

lage des Erneuerbare-Energien-Gesetz Ge-

brauch gemacht und Flächen auf Acker- 

und Grünland in benachteiligten landwirt-

schaftlichen Gebieten geöffnet. 

2. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

3. Die Lücke zwischen der voraussichtlich in 

Zukunft benötigten Strommenge und der 

mit der heute installierten Leistung von An-

lagen zur Stromerzeugung aus erneuerba-

ren Energien erzielbaren Strommenge ist 

so groß, dass jede neue Anlage benötigt 

wird, um diese Lücke zu verkleinern. Dies 

gilt gerade auch mit Blick auf die Zubauent-

wicklung der vergangenen Jahre. Zusätz-

lich kommt es zum Erreichen der Klima-

schutzziele auf internationaler und nationa-

ler Ebene sowie auf Landesebene außer-

dem auch darauf an, die Treibhaus-

gasemissionen so früh wie möglich zu ver-

mindern, da die kumulierte Menge der kli-

mawirksamen Emissionen entscheidend für 

die Erderwärmung ist. 

4.   Die Belange des Klimaschutzes sind bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen im Rahmen 

der Abwägung zu berücksichtigen. Nach § 

1 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) sollen 

die Bauleitpläne insbesondere dazu beitra-

gen, den Klimaschutz und die Klimaanpas-

sung zu fördern. Nach § 1a Absatz 5 

BauGB soll bei der Aufstellung der Bauleit-

pläne den Erfordernissen des Klimaschut-

zes sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-

mawandel entgegenwirken, als auch durch 

3. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Beschluss 

solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen wer-

den.  

5.   Auch im Rahmen der Ziele des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege zur dauer-

haften Sicherung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts kommt 

dem Aufbau einer nachhaltigen Energiever-

sorgung insbesondere durchzunehmende 

Nutzung erneuerbarer Energien eine be-

sondere Bedeutung zu (vgl. § 1 Absatz 3 

Nummer 4 BNatSchG). Diese positive Wir-

kung des Klimaschutzes für den Natur-

schutz ist im Rahmen einer gegebenenfalls 

notwendigen Abwägung zwischen beiden 

Belangen ebenfalls zu berücksichtigen. 

6.   Bei Abwägungsentscheidungen ist zudem 

zu beachten, dass der Ausbau der erneuer-

baren Energien, insbesondere der Solar-

energie, nach § 2 Erneuerbare‐Energien‐

Gesetz (EEG) im überragenden öffentli-

chen Interesse liegt und bis zum Erreichen 

der Treibhausgasneutralität als vorrangiger 

Belang in die Schutzgüterabwägung einzu-

stellen ist. 

7.   Mit der vorliegenden Änderung des Flä-

chennutzungsplans soll auf der Gemarkung 

Ehingen auf einer Fläche von 14,7 ha eine 

Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung „Photovoltaik“ festgesetzt werden. 

 

 

 

5. Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Belange der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushaltes werden im 

Umweltbericht, welche Anlage zum Deck-

blattverfahren ist, berücksichtigt. Eine Ein-

griffs-Ausgleichsbilanzierung wird auf 

Ebene des Bebauungsplanverfahrens 

durchgeführt. 

 

 

 

 

 

6. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Das gegenständliche Verfahren setzt ge-

meinsam mit dem geplanten Bebauungs-

plan „Solarpark Gerhardsreute“ der Ge-

meinde Mühlhausen-Ehingen die planungs-

rechtliche Grundlage für die Errichtung ei-

ner Freiflächen-Photovoltaikanlage mit ei-

ner installierten Leistung von ca. 16,5 MWp. 

Dabei spricht für den gewählten Standort, 

dass das Gebiet durch die Nähe zur an-

grenzenden Kreisstraße und zur Autobahn 

vorbelastet ist und grundsätzlich innerhalb 

der Förderkulisse des EEG i. V. m. der 

FFÖ-VO BW liegt. 

Die Planung trägt zum notwendigen Ausbau-

pfad bei und ist unter Klimaschutzgesichts-

punkten zu befürworten. 

8. An dieser Stelle möchten wir Sie gerne 

noch auf Folgendes hinweisen: 

a) An mehreren Stellen der Begründung wird 

die Ausweisung als „Sondergebiet“ statt 

Sonderbaufläche betitelt. Da es sich vorlie-

gend um die Änderung des Flächennut-

zungsplans handelt, bitten wir darum, die 

einheitliche Terminologie nach § 1 Abs. 1 

Nr. 4 BauNVO (Sonderbaufläche) zu benut-

zen und dies in der Begründung entspre-

chend zu ändern. 

b) Im Umweltbericht auf S. 4 f. wird noch das 

inzwischen außer Kraft getretene KSG BW 

zitiert. Dieses wurde zum 11.02.2023 in ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a) In der Begründung wird das Wort „Sonder-

gebiet“ durch „Sonderbaufläche“ ersetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

8.b) Im Umweltbericht wird die neue Gesetzes-

grundlage KlimaG BW hinterlegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.a) In der Begründung wird 

das Wort „Sondergebiet“ 

durch „Sonderbaufläche“ 

ersetzt. 

 

 

 

 

 

8.b) Im Umweltbericht wird die 

neue Gesetzesgrundlage 

KlimaG BW hinterlegt. 
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Beschluss 

Klimaschutz-und Klimawandelanpassungs-

gesetz (KlimaG BW) überführt. Das Flä-

chenziel von 2% für Erneuerbare Energien 

nach dem KSG BW wurde darin auf Wind- 

und Photovoltaik-Freiflächen-Gebiete auf-

geteilt; nunmehr sind für Freiflächen-Photo-

voltaikanlagen 0,2% der Regionsfläche von 

den Regionalverbänden für Freiflächen-

Photovoltaik auszuweisen (vgl. § 21 KlimaG 

BW). 

c) Freiflächen-Photovoltaikanlagen entlang 

von Landes- und Kreisstraßen in Baden-

Württemberg unterfallen seit dem 

11.02.2023 nicht mehr dem straßenrechtli-

chen Anbauverbot (vgl. § 22 Absatz 1 Satz 

2 Straßengesetz Baden-Württemberg). Wir 

bitten, dies zu beachten und auf S. 7 der 

Begründung zu korrigieren. 

9. Es wird gebeten, die Stabstelle Energie-

wende, Windenergie und Klimaschutz (per 

Mail an: StEWK@rpf.bwl.de) über das Er-

gebnis des Verfahrens zeitnah zu informie-

ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.c) Die Begründung unter Ziffer 3 „Sonstige 

nachrichtliche Übernahmen“ wird wie folgt 

korrigiert: 

Im Bereich der Kreisstraße besteht seit 

dem 11.02.2023 kein Anbauverbot mehr. 

 

 

 

9.   Wird zur Kenntnis genommen. 

       Die Stabstelle Energiewende, Windenergie 

und Klimaschutz erhält eine Kopie des Ab-

wägungsergebnisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.c) Die Begründung unter Zif-

fer 3 „Sonstige nachrichtli-

che Übernahmen wird wie 

folgt korrigiert: 

Im Bereich der Kreisstraße 

besteht seit dem 

11.02.2023 kein Anbauver-

bot mehr. 

9.   Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen führt 

aber nicht zu einer Ände-

rung der Planung. 

15 Regierungspräsidium 

Freiburg, Abteilung 9, 

Geologie, Rohstoffe 

und Bergbau, Al-

bertstr. 5, 79104 Frei-

burg 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für 

geowissenschaftliche und bergbehördliche Be-

lange äußert sich das Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der 

ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regio-

nalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:StEWK@rpf.bwl.de


         20
    
 

Lfd. 
Nr. 

Name Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschluss 

1. Geotechnik 

Die lokalen geologischen Untergrundver-

hältnisse können unter http://maps.lgrb-

bw.de/ abgerufen werden. 

Ingenieurgeologische Belange werden im 

Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-

nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, 

wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 

Untergrund näher bekannt sind. Eine Ge-

fahrenhinweiskarte (insbesondere bezüg-

lich eventueller Massenbewegungen und 

Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorhe-

riger - für Kommunen und alle übrigen Trä-

ger Öffentlicher Belange gebührenfreier - 

Registrierung, unter http://geogefahren.lgrb-

bw.de/ abgerufen werden. 

2. Boden 

Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse 

sowie Bewertungen der Bodenfunktionen 

nach § 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzge-

setz (BBodSchG) können unter 

https://maps.lgrb-bw.de/ in Form der BK50 

abgerufen werden. 

Generell ist bei Planungsvorhaben entspre-

chend § 2 Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und 

Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den spar-

samen und schonenden Umgang mit Bo-

den zu achten. Dies beinhaltet u. a. die be-

vorzugte Inanspruchnahme von weniger 

wertvollen Böden. Ergänzend dazu sollten 

1. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.lgrb-bw.de/
http://maps.lgrb-bw.de/
http://geogefahren.lgrb-bw.de/
http://geogefahren.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
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Beschluss 

Moore und Anmoore (u.a. als klimarele-

vante Kohlenstoffspeicher) sowie andere 

Böden mit besonderer Funktion als Archiv 

der Natur- und Kulturgeschichte (vgl. 

LGRBwissen, Bodenbewertung – Archiv-

funktion, https://lgrbwissen.lgrb-bw.de) bei 

Planvorhaben aufgrund ihrer besonderen 

Schutzwürdigkeit möglichst nicht in An-

spruch genommen werden. 

Bodenkundliche Belange werden im Rah-

men der Anhörung zu konkreten Planun-

gen, wie z.B. Bebauungspläne, beurteilt, 

wenn Informationen zu Art und Umfang der 

Eingriffe vorliegen. 

3. Mineralische Rohstoffe 

Das Plangebiet liegt überwiegend auf dem 

Nordostrand eines nachgewiesenen Roh-

stoffvorkommens von eiszeitlichen Sanden 

und Kiesen (Vorkommensnr. L 8118-30, 

Bearbeitungsstand 02/2016). Dieses Roh-

stoffvorkommen ist in der vom LGRB lan-

desweit digital erstellten Karte der minerali-

schen Rohstoffe von Baden-Württemberg 

1:50 000 (KMR 50) dargestellt. Die dort ver-

öffentlichten oberflächennahen Steine-Er-

den-Rohstoffvorkommen werden nach lan-

desweit einheitlichen Kriterien abgegrenzt 

und bewertet. In der dazugehörigen Vor-

kommensbeschreibung werden die rohstoff-

geologischen Gegebenheiten erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
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Beschluss 

Das Rohstoffvorkommen und die dazuge-

hörige Vorkommensbeschreibung können 

über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-

Kartenviewer, http://maps.lgrb-

bw.de/?view=lgrb_kmr) visualisiert werden 

[Thema: „Rohstoffgeologie/Karte der mine-

ralischen Rohstoffe 1: 50000 (KMR 

50)/KMR 50: Rohstoffvorkommen; Aufruf 

der Vorkommensbeschreibung durch Nut-

zung des Info-Buttons beim Thema „KMR 

50: Rohstoffvorkommen“]. 

Die Geodaten des Themenbereichs Roh-

stoffgeologie können als WMS-Dienst re-

gistrierungs- und kostenfrei in die eigene 

GIS-Umgebung eingebunden werden 

(Fehler! Linkreferenz ungültig. und 

https://produkte.lgrb-bw.de/docPool/WMS- 

Handout.pdf). Ergänzend wird auf die Aus-

führungen unter https://produkte.lgrb-

bw.de/infor mationssysteme/neuigkeiten 

und die Hinweise in den LGRB-Nachrichten 

07/2016 und 04/2018 verwiesen 

(https://www.lgrb-

bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/in-

dex_html?download_art_down=8). 

Gegen die Änderung des Flächennutzungs-

plans bestehen von rohstoffgeologischer 

Seite keine Bedenken. 
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4. Grundwasser 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-

rungsverfahren des LGRB als Träger öf-

fentlicher Belange von Seiten der Landes-

hydrogeologie und –geothermie (Referat 

94) keine fachtechnische Prüfung vorgeleg-

ter Gutachten oder von Auszügen daraus 

erfolgt. 

Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologi-

sches Übersichtsgutachten, Detailgutach-

ten oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, 

liegen die darin getroffenen Aussagen im 

Verantwortungsbereich des gutachtenden 

Ingenieurbüros. 

Die hydrogeologischen und geothermi-

schen Untergrundverhältnisse können dem 

Hydrogeologischen Kartenwerk des LGRB 

(1: 50 000) (LGRB-Kartenviewer 

https://maps.lgrb-bw.de/? view=lgrb_ge-

ola_hyd) und LGRBwissen 

(https://lgrbwissen.lgrb-

bw.de/hydrogeologie) sowie dem Informati-

onssystem „Oberflächennahe Geothermie 

für Baden-Württemberg“ (ISONG, https://i-

song.lgrb-bw.de/) entnommen werden. 

Die Geodaten zu rechtskräftig festgesetz-

ten, fachtechnisch abgegrenzten, geplanten 

und im Verfahren befindlichen Wasser-

schutzgebieten werden von den unteren 

Wasserbehörden der Stadt- und Landkreise 

4. Wird zur Kenntnis genommen. 

Mit dem Bau der Anlage erfolgt kein Eingriff 

in die Hydrogeologie. Die Anlage wird auf-

geständert und lediglich oberflächennah ge-

gründet. Somit wird mit dem Bau der An-

lage kein hydrogeologisches Gutachten er-

forderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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vorgehalten. Das Planungsvorhaben liegt 

nach Kenntnis des LGRB außerhalb von 

bestehenden oder geplanten Wasser-

schutzgebieten. 

Aktuell findet im Plangebiet keine hydroge-

ologische Bearbeitung durch das LGRB 

statt. 

5. Bergbau 

Gegen die Änderung des Flächennutzungs-

planes bestehen von bergbehördlicher 

Seite keine Einwendungen. 

6. Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des 

geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 

tangiert. 

7. Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-

hältnisse können dem bestehenden Geolo-

gischen Kartenwerk, eine Übersicht über 

die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 

Homepage des LGRB (http://www.lgrb-

bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-

otop-Kataster, welches im Internet unter der 

Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ge-

otope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-

otop- Kataster) abgerufen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

6. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

7. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

6. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

7. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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16 Polizeipräsidium Kon-

stanz, Benediktiner-

platz 3, 78467 Kon-

stanz 

Nach Prüfung der Unterlagen werden von Sei-

ten des PP Konstanz keine Einwände gegen 

die 11.Änderung des „Flächennutzungsplanes 

2000-Änderung“ der Vereinbarten Verwaltungs-

gemeinschaft Engen, Aach und Mühlhausen-E-

hingen vorgebracht. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

17 Gemeinde Hilzingen, 

Hauptstr. 36, 78247 

Hilzingen 

Wir bedanken uns für die Beteiligung der Ge-

meinde Hilzingen an der 11.Änderung des Flä-

chennutzungsplans der Vereinbarten Verwal-

tungsgemeinschaft Engen, Aach und Mühlhau-

sen-Ehingen (im Parallelverfahren) auf Gemar-

kung Ehingen. 

Nach Prüfung der zur Verfügung gestellten Un-

terlagen teilen wir Ihnen mit, dass keine Be-

lange der Gemeinde Hilzingen berührt werden. 

Es bestehen daher keine Bedenken oder Anre-

gungen zur vorgelegten 11.Flächennutzungs-

planänderung. 

Eine weitere Beteiligung der Gemeinde Hilzin-

gen am Flächennutzungsplanänderungsverfah-

ren ist nicht erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

18 Stadt Geisingen, 

Hauptstr. 15, 78187 

Geisingen 

Vielen Dank für die Benachrichtigung. 

Seitens der Stadt Geisingen werden keine An-

regungen und Bedenken vorgebracht. 

Für das weitere Verfahren wünschen wir viel 

Erfolg. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

19 Gemeinde Immendin-

gen, Schlossplatz 2, 

78194 Immendingen 

Seitens der Gemeinde Immendingen bestehen 

keine Einwände. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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20 Gemeinde Emmin-

gen-Liptingen, Schul-

str. 8, 78576 Emmin-

gen-Liptingen 

Wir danken Ihnen für die Beteiligung am Ver-

fahren. 

Auswirkungen der Planung auf die Belange der 

Gemeinde Emmingen-Liptingen sind nicht zu 

erkennen, so dass wir keine Einwände haben 

und darauf verzichten Anregungen zu geben. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

21 Stadt Singen, Hohgar-

ten 2, 78224 Singen 

Vielen Dank für die Beteiligung am Flächennut-

zungsplanverfahren. 

Die Stadt Singen und die Vereinbarte Verwal-

tungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-Worb-

lingen, Steißlingen und Volkertshausen haben 

keine Anregungen zu diesem Planverfahren. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 


